An den
Blrgermeister der
Gemeinde Globasnitz
9142 Globasnitz 111

Meldung iiber das Abbrennen eines Brauchtumsfeuers

(unbebautes Gebiet)
Im Sinne der Verordnung des Landeshauptmannes fiir Karnten
(Karntener Verbrennungsverbot — Ausnahmeverordnung 2015)

Daten des Veranstalters

Fir das Brauchtumsfeuer verantwortliche Person ...ttt
F N a1 o] o] 1 i SRR
GeburtsdatuUm:.....cee e e B I 1= (o] s RSO

(Unterschrift nur erforderlich, wenn Veranstalter nicht Grundstiickseigentiimer)

Brauchtumsfeuer weitere Daten

Osterfeuer u. Fackelschwingen Georgsfeuer Sonnwend- u. Johannisfeuer
Feuer zu Ehren von Ciril u. Metod Feuer in den Alpen 10. Oktober-Feuer
Datum des Entziindens: Uhrzeit:...ccoceerveeneveenccseneennees

Ich verpflichte mich, die fir die Sicherheit erforderlichen MaRnahmen zu treffen und insbesondere fir
die Brandwache und Nachkontrolle Sorgen zu tragen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Umseitigen, rechtlichen Vorgaben einzuhalten sind und
Zuwiderhandlung nach dem Bundesluftreinhaltegesetz geahndet werden.

Ich versichere, dass ich alle Fragen wahrheitsgemal und vollstandig beantwortet habe und verpflichte
mich, jene Anderung der angegebenen Daten unverziiglich und unaufgefordert bekanntzugeben.

Datum:

Unterschrift der verantWortliCNEN PEISON: ......oov ittt ettt ettt st st sa e ste st e ssbessresenaenneas

UNTErsCAIITE @S VEranSTalterS: ..ottt sttt et sttt sas b bearesbeserbenne s

Brauchtumsfeuer sind spatestens vier Werktage vor dem Abbrennen schriftlich der
Gemeinde zu melden




Die Kdrntner Verbrennungsverbot-Ausnahmeverordnung vom 10. Méarz 2011, LGBI. Nr. 31/2011, idF
vom 20. April 2017, LGBI. Nr. 14/2017, beinhaltet nun die tieferstehend genannten Brauchtumsfeuer.

Samtliche Brauchtumsfeuer sind am Gemeindeamt Globasnitz mittels Formular schriftlich (unter
Bekanntgabe der Parzellennummer und der Zustimmung des Grundeigentiimers ) spatestens vier
Werktage vor dem Abbrennen, und der Namhaftmachung einer verantwortlichen Person, zu melden.
Brauchtumsfeuer diirfen auch an dem — das Brauchtum begriindende — vorangehenden und
darauffolgenden Wochenende abgebrannt werde.

Hinweis: Zusatzlich zu dieser Verbrennungsverbot-Ausnahmenverordnung ist auch die Karntner
Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung zu beriicksichtigten. Demnach ist gemal § 15 Abs. 1 fiir
das Verbrennen im Freien im bebauten Gebiet eine Ausnahmegenehmigung des Biirgermeisters
(Bescheid) erforderlich. AuBerhalb des bebauten Gebietes ist ein Verbrennen im Freien dann
verboten, wenn Verhéltnisse vorherrschen, die ein Ausbreiten des Brandes oder die Entwicklung
eines Flugbrandes begiinstigen (z. B. langanhaltende Trockenheit und starker Wind).

1. Die Anrainer sind Uber den Zeitpunkt des Abbrennens in Kenntnis zu setzen, um ein
unnotiges Alarmieren der Feuerwehr zu verhindern

2. Das Verbrennen ist unter dauernder Aufsicht und Kontrolle durchzufiihren, wobei
geeignete Loschmittel bereitzuhalten sind

3. Nach dem Abbrennen ist eine Nachkontrolle durchzufiihren, damit kein Brand durch
kleine Glutnester entstehen kann

4. Das Abbrennen des Brauchtumsfeuers ist verboten, wenn Wetterverhaltnisse
vorliegen, die ein Ausbreiten des Brandes oder die Entwicklung eines Flugbrandes
beglinstigen

5. Das Abbrennen der Brauchtumsfeuer darf nur an folgenden Terminen durchgefiihrt
werden
- Osterfeuer (Karsamstag auf Ostersonntag)
- Georgsfeuer (vom 22. - 24. April)
- Sonnwend- und Johannisfeuer (vom 21. — 24. Juni)
- Feuer Ciril und Metod (Vorabend des 5. Juli)
- Feuer in den Alpen (2. Samstag im August)
- 10. Oktoberfeuer (vom 9. auf 10. Oktober)

6. Brauchtumsfeuer konnen auch am, dem Brauchtum vorangehenden oder dem
Brauchtum darauffolgenden Wochenende entziindet werden.

7. Vor dem Abbrennen ist das Brennmaterial umzuschichten, um eingenistete Kleintiere
vor Schaden zu bewahren

8. Es dirfen ausschliefllich biogene Materialien, das sind unbehandelte Materialien
pflanzlicher Herkunft, wie z. B. Stroh, Holz, Rebholz, Schilf, Baumschnitt, Grasschnitt
und Laub verbrannt werden

9. Das Verbrennen hat mit trockenem Brennmaterial durchgefiihrt zu werden, um eine
unzumutbare Beldstigung der Anrainer zu vermeiden

10. Die Verwendung von brennbaren Flissigkeiten zur Entziindung bzw. Anfachung des
Feuers ist verboten

11. Der Mindestabstand von Brauchtumsfeuer zu Gebduden im bebauten Gebiet hat
mindestens 50 Meter zu betragen.

12. Das Anziinden von Brauchtumsfeuer im Gefahrdungsbereich (alle waldnahen Flachen
ohne Riicksicht auf die jeweilige Kulturgattung) unter einem Mindestabstand von 200
Meter ist verboten



	Name des Veranstalters: 
	Für das Brauchtumsfeuer verantwortliche Person: 
	Anschrift: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	Anschrift_2: 
	Grundstücksnummer: 
	Katastralgemeinde: 
	Grundstückseigentümer: 
	Zustimmung des Grundstückseigentümers: 
	Georgsfeuer: Off
	Sonnwendu Johannisfeuer: Off
	Feuer zu Ehren von Ciril u Metod: Off
	Feuer in den Alpen: Off
	10 OktoberFeuer: Off
	Uhrzeit: 
	Unterschrift der verantwortlichen Person: 
	Unterschrift des Veranstalters: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Datum7_af_date: 
	Datum8_af_date: 


